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REACH – Kundeninformation 

 

 

Betreff: EU-Chemikalienverordnung EG 1907/2006 REACH 
 

 

Als Händler und/oder Importeur von Erzeugnissen (z. B. Schrauben, Bolzen, Muttern und andere 
kleine mechanische Teile) nimmt die Bossard Group AG ihre Verpflichtungen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sehr ernst. 

 

 

Anhang XVII – Beschränkungen 
 

In Bezug auf den Anhang XVII der REACH-Verordnung bestätigen wir, dass die von Bossard 
gelieferten Produkte, basierend auf den uns aus der Lieferkette vorliegenden Informationen, die 
zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens gültigen Beschränkungen für die dort aufgeführten Stoffe 
erfüllen. 
 
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) – Artikel 33 

 
Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung sind Lieferanten von Erzeugnissen verpflichtet, ihre 
Abnehmer zu informieren, wenn ein Erzeugnis einen in der Kandidatenliste aufgeführten 
besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 % 
Gewichtsanteil (w/w) enthält. 
Bossard verpflichtet seine Lieferanten, SVHC-Informationen gemäß Artikel 33 bereitzustellen. Auf 
Basis der erhaltenen Erklärungen stellt sich der aktuelle Stand wie folgt dar. 

 

 
Kandidatenliste (Stand: 4. Februar 2026) 

 
Die von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlichte Kandidatenliste wird 
regelmäßig aktualisiert und umfasst derzeit 253 Einträge. 

 
Chromtrioxid (Chrom (VI)-oxid) 

 
Bestimmte Oberflächenbehandlungssysteme, die historisch zum Korrosionsschutz eingesetzt 
wurden, können mit Chrom (VI)-Verbindungen in Zusammenhang stehen (gelbe, schwarze und 
olivfarbene Chromatierungen sowie Zinklamellenbeschichtungen wie „Dacromet“). 
Auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Lieferanteninformationen sieht 
Bossard derzeit keine Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen gemäß Artikel 33 für 
Chromtrioxid für die von dieser Erklärung erfassten Produkte. 

 

Blei (CAS-Nr. 7439-92-1, EG-Nr. 231-100-4) 
 

Blei kann als Legierungselement in bestimmten metallischen Werkstoffen enthalten sein. 
Insbesondere können Konzentrationen von mehr als 0,1 % (w/w) auf Erzeugnisebene auftreten 
in: 

▪ Automatenstahl 

▪ Kupferlegierungen (z.B. Messing, Bronze) 

▪ Aluminiumlegierungen 

▪ Und bestimmten mechanischen Verbindungselementen in Abhängigkeit von 

Werkstoffgüte und Anwendung 
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Sofern zutreffend, werden die Informationspflichten gemäß Artikel 33 auf Basis von 

Lieferantenerklärungen erfüllt. 

Blei ist als reproduktionstoxisch eingestuft. Beim Verarbeiten oder Verwenden bleihaltiger 

Materialien sind die einschlägigen Vorschriften zum Arbeits-, Gesundheits- und 

Umweltschutz sowie zur Abfallentsorgung zu beachten. 

 

 

Allgemeine Hinweise 
 

Diese Information gibt den Kenntnisstand, sowie den Stand der REACH-Kandidatenliste vom 4. 
Februar 2026 wieder und basiert auf Angaben unserer Lieferanten. Dieses Dokument gilt nicht für 
kundenspezifische Artikel. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
Bossard Group 
Quality Management 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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